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Am 25. April 2023 traf die Europäische Kommission ihre erste
Benennungsentscheidung im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (DSA)
auf der Grundlage der Nutzerdaten, die Plattformen bis zum 17. Februar 2023 zu
veröffentlichen hatten (siehe: IRIS 2023-5:1/2). Mit 112 Millionen monatlich
aktiven Nutzern in der EU wurde X (ehemals Twitter) als sehr große Online-
Plattform (VLOP) benannt.

Die Kommission kann eine Untersuchung einleiten, wenn sie aufgrund ihrer
Bewertung der bei der Überwachung erlangten Informationen oder von
Informationen aus zuverlässigen Quellen den Verdacht hat, dass eine VLOP oder
VLOSE (sehr große Online-Suchmaschine) Verstöße begeht.

Am 12. Oktober 2023 übermittelte die Kommission X ein förmliches
Auskunftsverlangen im Rahmen des DSA. Zuvor hatten die
Kommissionsdienststellen Hinweise auf die mutmaßliche Verbreitung illegaler
Inhalte und Desinformationen erhalten, insbesondere auf die Verbreitung
terroristischer und gewalttätiger Inhalte und von Hassreden im Zusammenhang
mit den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel.

Im Anschluss an ihre Voruntersuchung entschied die Kommission, gegen X ein
förmliches Verstoßverfahren gemäß Artikel 66 des DSA einzuleiten. Diese
Entscheidung stützte sich ferner auf eine Analyse des von X im September 2023
vorgelegten Risikobewertungsberichts, seines am 3. November 2023
veröffentlichten Transparenzberichts und seiner Antworten auf das förmliche
Auskunftsverlangen. Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin und zuständig
für das Ressort „Ein Europa für das digitale Zeitalter“, erklärte: „Je höher das
Risiko ist, das von großen Plattformen für unsere Gesellschaft ausgeht, desto
spezifischer sind die Anforderungen des Gesetzes über digitale Dienste. Wir
nehmen jeden Verstoß gegen unsere Vorschriften sehr ernst. Und die derzeit
vorliegenden Beweise reichen aus, um ein förmliches Verfahren gegen X
einzuleiten. Die Kommission wird nun eingehend prüfen, ob sich X an das Gesetz
über digitale Dienste hält, damit die europäischen Bürgerinnen und Bürger – wie
in der Verordnung vorgesehen – im Online-Raum geschützt werden.“
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Laut Kommission wird sich das Verfahren insbesondere auf folgende Punkte
konzentrieren:

Die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale Dienste in Bezug
auf die Bekämpfung der Verbreitung illegaler Inhalte in der EU, insbesondere
hinsichtlich der von X ergriffenen Risikobewertungs- und
Risikominderungsmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung illegaler Inhalte in
der EU, sowie das Funktionieren des im Gesetz über digitale Dienste vorgesehenen
Melde- und Abhilfeverfahrens für illegale Inhalte in der EU, auch im Hinblick auf die
Ressourcen, die X für die Moderation von Inhalten einsetzt. Die Wirksamkeit der
Maßnahmen zur Bekämpfung der Manipulation von Informationen auf der Plattform,
insbesondere die Wirksamkeit des Systems der sogenannten „kollektiven
Anmerkungen“ von X in der EU und die Wirksamkeit der damit verbundenen
Maßnahmen zur Minderung der Risiken für den zivilgesellschaftlichen Diskurs und
für Wahlprozesse. Die von X ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung der
Transparenz seiner Plattform. Die Untersuchung betrifft mutmaßliche Mängel bei
der Gewährung des Zugriffs von Forschern auf die öffentlich zugänglichen Daten
von X gemäß Artikel 40 des Gesetzes über digitale Dienste sowie Mängel im
Werbeanzeigenarchiv von X. Eine mutmaßlich irreführende Gestaltung der
Benutzeroberfläche, vor allem in Bezug auf Häkchen bei bestimmten
Abonnementprodukten, die sogenannten „blauen Häkchen“.
Sollten sich diese Vorwürfe bewahrheiten, würden die beanstandeten Mängel
Verstöße gegen Art. 34 Abs. 1 und 2, Art. 35 Abs. 1, Art. 16 Abs. 5 und 6, Art. 25
Abs. 1, Art. 39 sowie Art. 40 Abs. 12 des DSA darstellen. Ein solches förmliches
Verfahren wird es der Kommission schließlich ermöglichen zu beurteilen, ob X in
Bereichen wie Risikomanagement, Moderation von Inhalten, dunkle Muster,
Werbetransparenz und Datenzugang für Forscher gegen das DSA verstoßen hat.

Sollte ein Nicheinhaltungsbeschluss ergehen oder sollten Geldbußen verhängt
oder Zwangsgelder angeordnet werden, muss die Kommission X Gelegenheit
geben, sich zu ihren vorläufigen Feststellungen zu äußern. Dazu gehören unter
anderem alle Punkte, gegen die die Kommission Einwände erhoben hat, sowie die
Maßnahmen, die sie angesichts dieser vorläufigen Feststellungen zu ergreifen
gedenkt.

Press release – Commission opens formal proceedings against X under
the Digital Services Act

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6709

Pressemitteilung - Kommission leitet im Rahmen des Gesetzes über digitale
Dienste ein förmliches Verfahren gegen X ein

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_23_6709
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